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Hygienekompass für Pflegeeinrichtungen sowie vergleichbare Einrichtungen und Dienste

Hinweise:
Der Hygienekompass bietet Hygienebeauftragten eine Übersicht über die wichtigsten externen und internen Regelwerke zur Hygiene in Pflegeeinrichtungen. 
Die Namen der Regelwerke, Muster und Hilfen sind blau markiert und mit den entsprechenden Quellen verlinkt, so dass die meisten dieser Dokumente Online heruntergeladen und ggf. ausgedruckt werden können (zur Link-Benutzung Strg-Taste gedrückt halten). 
Wir empfehlen die Anlage eines Dokumentenordners, in welchem die wichtigsten externen Regelwerke zur Hygiene in Pflegeeinrichtungen (gekennzeichnet durch "Sollte ausgedruckt verfügbar sein") den Mitarbeitern zur Kenntnisnahme und zum Nachschlagen zur Verfügung gestellt werden. Das Ausdrucken der Dokumente ist nicht notwendig, wenn Sie über ein Intranet verfügen, welches allen pflegerischen MitarbeiterInnen den ungehinderten Zugriff auf diese in digitaler Form ermöglicht.
Zur besseren Orientierung werden im Hygienekompass das Datum oder die Jahreszahl der verlinkten Dokumente genannt. Wir überprüfen bei jeder Revision des Hygienekompass die Aktualität der jeweiligen Dokumente. Dennoch können wir nicht garantieren, dass die hier genannten und verlinkten Dokumente tatsächlich dem jeweils aktuellen Stand entsprechen. 
 Um den Aufwand bei der Anpassung des Hygienekompasses durch die kontinuierliche Aktualisierung zu erleichtern, wurden die früher zielgruppenorientierten Hygienekompasse (für stationäre Pflegeeinrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und außerklinische Intensivpflegedienste) zusammengefasst und beziehen sich nun auf Pflegeeinrichtungen allgemein. In vielen Fällen sind die Regelwerke für alle genannten Zielgruppen gleichermaßen zutreffend. Dort, wo Regelungen für nur für eine bestimmte Zielgruppe relevant sind, ist dies entweder durch die/den Hygienebeauftragte(n) selbst erkennbar (z. B. anhand des Titels) bzw. durch einen Hinweis kenntlich gemacht.

Zur Vereinfachung der Übersicht im Vergleich zur vorhergehenden Version sind die neu ergänzten Regelwerke bzw. Aktualisierungen gelb markiert.
Begriffserläuterungen
· Externe Regelwerke sind Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Leitlinien, Richtlinien, Fachempfehlungen und Normen, die von übergeordneten Institutionen erarbeitet wurden. 
· Bei internen Regelwerken handelt es sich um innerbetrieblich gültige Vorgaben in Form von Hygieneplänen, Reinigungs- und Desinfektionsplänen, Arbeits- und Betriebsanweisungen etc., die von innerbetrieblichen oder beauftragten Institutionen bzw. Personen erarbeitet wurden.
· Gesetze werden vom Bundesrat verabschiedet und haben eine strikte Verbindlichkeit, die ggf. auch mit rechtlichen Sanktionen eingefordert werden kann.
· Verordnungen sind Teile eines Gesetzes, die Details zum Gesetzestext enthalten. Sie haben damit die gleiche Verbindlichkeit wie Gesetze.
· Vorschriften sind rechtsautonome Normen, deren Befolgung vom Herausgeber der jeweiligen Vorschrift erwartet wird. Es hängt von der Machtposition des Herausgebers ab, inwiefern die Einhaltung von Vorschriften eingefordert bzw. kontrolliert und die Missachtung mit Sanktionen belegt werden kann.
· Richtlinien, Normen oder Experten-Stellungnahmen stellen Empfehlungen dar, denen man sich anschließen kann bzw. sollte. Die Rechtsprechung geht jedoch davon aus, dass den erhöhten Sorgfaltsanforderungen im Hygienebereich nur dann Genüge getan ist, wenn Bedingungen vorliegen, die dem Stand der Hygiene in jeder Hinsicht entsprechen. Der Stand der Hygiene ist wiederum Richtlinien, Normen und Stellungnahmen von Experten zu entnehmen. Wenn von einer fachlich anerkannten Richtlinie abgewichen wird, ohne dabei einen mindestens gleichwertigen Standard zu erzielen, kann dies als Fahrlässigkeit ausgelegt werden.
· Als Hygieneplan bezeichnet man die Gesamtheit der innerbetrieblichen Standards, Anweisungen und Listen zu den hygienerelevanten Maßnahmen.
· Reinigungs- und Desinfektionspläne regeln die innerbetrieblichen fortlaufenden, routinemäßigen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen.
· Arbeits- und Betriebsanweisungen regeln die innerbetrieblichen Arbeits- und Betriebsabläufe im Bereich des Arbeitsschutzes.

Gesetze und Verordnungen
	Bezeichnung
	Erläuterung
	Wichtige Passagen für Pflegeeinrichtungen

	Sozialgesetzbuch 11 (SGB XI)
Letzte Änderung 30.05.2024
	Nach § 113 SGB XI ("Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität") sollen die Maßstäbe und Grundsätze (MuG) für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements für die ambulante, teilstationäre, vollstationäre und Kurzzeitpflege auch flexible Maßnahmen zur Qualitätssicherung in Krisensituationen enthalten. Die Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität, Qualitätssicherung und - darstellung werden vom Qualitätsausschuss Pflege vorgegeben.

Tipp: Für die Erstellung z. B. eines innerbetrieblichen Pandemieplans können zur Orientierung und Strukturierung folgende Dokumente hilfreich sein:
· Nationaler Pandemieplan, Teil 1
· Abschn. 8.3.3 (Erstellung des betrieblichen Pandemieplans)
· Anhang zu Kapitel 8: Checkliste zur Erstellung eines betrieblichen Pandemieplans
· Handbuch innerbetriebliche Pandemieplanung (herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg)
	Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung in Krisensituationen sind in den Maßstäben und Grundsätzen für die jeweilige Einrichtungsform gesondert beschrieben:
· Vollstationäre Pflege (siehe Abschnitt 7)
· Teilstationäre Pflege (siehe Abschnitt 7)
· Ambulante Pflege (siehe Abschnitt 6)


	Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz
MPDG
Letzte Änderung 23.10.2024
	Dient zur Durchführung und Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/745 bzw. der Europäischen Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation, kurz: MDR). Dadurch wurde das bisherige Medizinproduktegesetz (MPG) abgelöst.
Durch das MPDG gilt die MDR in Deutschland unmittelbar als umzusetzendes Recht.
	Für Pflegeeinrichtungen ergeben sich keine Änderungen gegenüber den Regelungen des vorhergehenden Medizinproduktegesetzes (MPG), wie z. B. die Konformitätskennzeichnungen (CE-Kennzeichnung) von für den europäischen Markt verkehrsfähigen Medizinprodukten.

	Biostoffverordnung
BioStoffV
Letzte Änderung 02.12.2024
	Verordnung zur Regelung des Umganges mit Biostoffen (potentiell infektiöse Substanzen, wie z. B. Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Pilzen)
Tipp: Die Umsetzung der Biostoffverordnung im Gesundheitswesen wird im Detail durch die TRBA 250 geregelt.
	· § 3 Einstufung biologischer Arbeitsstoffe
· §§ 5-7 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung und Schutzstufenzuordnung
· §§ 9-11 Tätigkeiten mit Biostoffen und Schutzmaßnahmen
· § 14 Betriebsanweisung und Unterweisung der Beschäftigten

	Medizinproduktebetreiberverordnung
MPBetreibV
Letzte Änderung: 31.10.2025
	Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten
Neu nach vorhergehender Änderung vom 14.02.2025:  
· Verwendung des Begriffs „Produkt“. Der Begriff „Produkt“ dient in der MPBetreibV als Sammelbegriff für verschiedene Kategorien wie Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika und passt die Verordnung an das aktuelle EU-Recht an.
Der bisherige Begriff „Medizinprodukt“ bleibt weiterhin bestehen und wird für die klassischen Medizinprodukte (z. B. Spritzen, Implantate, Geräte) nach wie vor verwendet.
· Einführung eines neuen § 17 (Software als Medizinprodukt)
	· § 3 Betreiberpflichten
· § 4 Allgemeine Anforderungen
· § 5 Besondere Anforderungen
· § 6 Beauftragter für Medizinproduktesicherheit
· § 7 und 8 Instandhaltung und Aufbereitung von Medizinprodukten
· §§ 12 ud 15 Durchführung sicherheitstechnischer bzw. messtechnischer Kontrollen
· §§ 13 und 14 Führung von Medizinproduktebüchern und Bestandsverzeichnissen

	Infektionsschutzgesetz
IfSG
Letzte Änderung 12.12.2023

	Gesetz zur Vorbeugung von Infektionen am Menschen und zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Krankheitserregern.
Aktuelle Änderungen mit Relevanz für Pflegeeinrichtungen in den §§ 23 und 35.
§ 23: Die Außerklinischen Intensivpflegedienste sind in § 35 abgehandelt. 
§ 35: Hier sind die Regelungen für stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, sowie ambulante Pflegedienste und außerklinische Intensivpflegedienste enthalten. 
In § 35 Absatz 3 ist verankert, dass nun u.a. für die stationären Einrichtungen der Einsatz einer hygienebeauftragten Pflegefachkraft Pflicht ist, wobei Näheres dazu durch die Bundesländer per Verordnung geregelt werden soll.
	· § 5 Epidemische Lage von nationaler Tragweite
· §§ 6-15 Meldepflichten
· § 22 Regelung des Impfwesens
· § 22a Impf-, Genesenen- und Testnachweis bei COVID-19
· §§ 24-36 Kompetenzen und Vollmachten zuständiger Behörden im Infektionsfall
· § 35 Infektionsschutz in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe, Verordnungsermächtigung
· § 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote
· § 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes

	Trinkwasserverordnung
TrinkwV
Letzte Änderung in Kraft getreten am 20.06.2023
	Regelt die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.
Aus der Novellierung im Juni 2023 ergeben sich u.a. neue Anforderungen bei der Untersuchung auf Legionellen in Bezug auf den technischen Maßnahmenwert, indem bereits bei 100 KBE/100 ml gegenlenkende Maßnahmen eingeleitet werden müssen. 
Die Verordnungsstruktur hat sich stark verändert (siehe bei „Wichtige Passagen“ für Pflegeeinrichtungen/rechte Spalte )
	· §§ 5 - 10 Beschaffenheit des Trinkwassers
· §§ 6 - 8 Mikrobiologische und chemische Anforderungen (die in den Anhängen 1 und 2 festgelegten Grenzwerte für Mikroorganismen und chemische Parameter, sowie für Indikatorkeime müssen für Trinkwasser eingehalten werden)
· In § 17 ist die Pflicht zur Entfernung oder Stilllegung von Trinkwasserleitungen aus Blei bis Januar 2026 verankert
· § 27 - 33 Untersuchungspflichten des Betreibers
(in § 31 sind die Untersuchungspflichten auf Legionellen verankert)
· §§ 39 - 40 Zugelassene Untersuchungsstellen
· §§ 41 - 44 Durchführung von Trinkwasseruntersuchungen
· §§ 47 - 52 Pflichten des Betreibers bei Nichteinhaltung von Grenzwerten oder Höchstwerten, bei der Nichterfüllung von Anforderungen und bei außergewöhnlichen Vorkommnissen; Verbote
(§ 51 technischer Maßnahmenwert für Legionellen → Meldung an das GA bei Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes, Erstellung einer Gefährdungsanalyse und Maßnahmenplan)
· § 53 Anzeigepflicht und Meldepflicht der zugelassenen Untersuchungsstelle in Bezug auf Legionella spec.
· §§ 54 - 60 Überwachung
(§§ 54 - 55 Überwachung durch das Gesundheitsamt, Umfang der Überwachung)
· §§ 61 - 68 Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr


[bookmark: BiostoffV][bookmark: _Berufsgenossenschaftliches_Vorschri]
DGUV Vorschriften- und Regelwerk
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) ist der Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen. Um Ihren umfassenden Aufträgen nach § 14 ff. SGB VII nachzukommen, erlassen die Unfallversicherungsträger (UV-Träger) Unfallverhütungsvorschriften (UVVen), deren Einhaltung von den Aufsichtsdiensten der UV-Träger überprüft wird. Unterhalb dieser Vorschriftenebene haben die UV-Träger zudem ein umfassendes Regelwerk (Regeln, Informationen und Grundsätze) zur Unterstützung der Unternehmer und Versicherten bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten im Bereich Sicherheit und Gesundheit erarbeitet. Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, in der jeder Arbeitnehmer versichert ist und deren Finanzierung arbeitgeberseitig erfolgt. Die für den Gesundheitsdienst zuständige Berufsgenossenschaft ist die »Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege«.
Die DGUV-Regelwerke wenden sich vorrangig an den Arbeitgeber mit dem Ziel, Arbeitnehmer vor Berufsunfällen und -erkrankungen zu schützen. Die bislang bekannten Unfallverhütungsvorschriften wurden in den vergangenen Jahren schrittweise zuerst durch das Berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk – kurz BGVR – und aktuell durch das DGUV Vorschriften- und Regelwerk ersetzt, innerhalb dessen man folgende Vorschriften und Regelwerke unterscheidet:
· DGUV Regeln
· DGUV Informationen
· DGUV Grundsätze
· TR = Technische Regeln (TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe / TRBA = Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe)

	Bezeichnung
	Erläuterung
	Wichtige Passagen für Pflegeeinrichtungen

	TRBA 255
Arbeitsschutz beim Auftreten von nicht ausreichend impfpräventablen respiratorischen Viren mit pandemischem Potenzial im Gesundheitsdienst
Aktuelle Fassung vom 24.11.2021
Hinweis der BAuA: Diese TRBA muss, bezogen auf die SARS-CoV-2 Pandemie, seit dem 26.05.2022 entsprechend ihres Anwendungsbereichs, nicht mehr herangezogen werden. Sollte erneut eine epidemische Lage nationaler Tragweite auftreten oder sich abzeichnen, findet die TRBA wieder Anwendung.
	Konkretisierte Anforderungen der Biostoffverordnung zur Informationsvermittlung, Gefährdungsbeurteilung, Hygienemaßnahmen, Desinfektion, Abfallentsorgung, Fachkunde, Unterweisung, Prophylaxe, Einsatz Persönlicher Schutzausrüstung und Arbeitsmedizinische Vorsorge in Bezug auf nicht ausreichend impfpräventable respiratorische Viren mit pandemischem Potenzial (z. B. SARS-CoV-2),Verwendung von Korbbrillen statt Bügelbrillen mit Seitenschutz bei Gefahr der Übertragung eines pandemischen Virus auf die Augen (siehe Abschn. 7.3 Augenschutz), Verweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Arbeitsmedizin (AfAMed) zu Tragzeitbegrenzungen für FFP2-Masken (siehe Abschn. 7.4.4).

Kann z. B. zur Planung von Bevorratung oder Aktualisierung von Alarmplänen auch außerhalb des Geltungsbereiches sinnvoll verwendet werden.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig. 

	TRBA 250
Biologische Arbeitsstoffe im Gesund-heitswesen und in der Wohlfahrtspflege
Aktuelle Fassung: 14.11.2025
	Anleitung zur Umsetzung der Biostoffverordnung auf Grundlage von einrichtungsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen. Enthält wichtige Regelungen zur Umsetzung von hygienischen Arbeitsschutzmaßnahmen wie z. B. Pflicht zum Hygieneplan, Bereitstellung und Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung, Ausstattung von Handwaschplätzen, Personalumkleiden und Pausenräumen, Toiletten, Aufbereitung von Medizinprodukten, Aufbereitung von kontaminierter Arbeitskleidung.
Anmerkung: Die neue TRBA 250 stellt klar, dass der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festlegen muss, wann Arbeitskleidung mit allgemeiner Schutzfunktion erforderlich ist. Wird sie benötigt, muss der Arbeitgeber diese Kleidung in ausreichender Menge bereitstellen, hygienisch aufbereiten lassen und sicherstellen, dass Beschäftigte sie nicht nach Hause zur Reinigung mitnehmen. Die Kleidung muss, sofern kein Einmalprodukt, mindestens wasch- und desinfizierbar sein und ist vor Verlassen des jeweiligen Arbeitsbereichs sowie unmittelbar nach einer (auch nicht sichtbaren) Kontamination abzulegen. Künftig ist damit eindeutig geregelt, dass die Verantwortung für Bereitstellung, Reinigung, Wechselmöglichkeiten und die korrekte Handhabung dieser Arbeitskleidung vollständig beim Arbeitgeber liegt und Teil des betrieblichen Infektions- und Arbeitsschutzes ist.
Ferner kann das Tragen von Nagellack nach einer entsprechenden Gefährdungsbeurteilung unter bestimmten Bedingungen in Bereichen mit geringem Infektionsrisiko toleriert werden.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig. 

	DGUV Vorschrift 1 (ehemals BGV A1)
Grundsätze der Prävention
Aktuelle Fassung: 01.10.2014
	Grundlegendes Regelwerk zum Arbeitsschutz in allen Branchen und Betrieben
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	TRBA 200
Anforderungen an die Fachkunde nach Biostoffverordnung
Aktuelle Fassung: 28.04.2022
	Regelt Details zur erforderlichen Qualifikation im Umgang mit Biostoffen und zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung.
Änderungen und Ergänzungen können im Dokument TRBA 200: Anforderungen an die Fachkunde nach Biostoffverordnung - Änderungen und Ergänzungen vom April 2022 entnommen werden.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	DGUV Vorschrift 2
Aktuelle Fassung: 01.01.2012
Evaluation: 2017.09
	Vorgaben zur Beauftragung und den Aufgaben von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit. Durch die DGUV Vorschrift 2 wird die BGV A2 abgelöst. Für Betriebe mit mehr als 10 MitarbeiterInnen ergeben sich Veränderungen. Detaillierte Auskünfte zur Gestaltung der betriebsärztlichen Betreuung und der Arbeitssicherheit enthält die Informationsschrift "DGUV Vorschrift 2 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit - Hintergrundinformation für die Beratungspraxis".
DGUV Report 1/2017 "Evaluation der DGUV Vorschrift 2, Anlage 2 (Abschlussbericht)".
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	DGUV Information 212-017
Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz
Aktuelle Fassung: Juni 2019

[bookmark: DGUVHautschutz]
	Erläuterung von hautschädigenden Faktoren und Regeln zur Prävention von Hautschädigungen

Hinweis: Die BGW stellt einen branchenspezifischen Hautschutz- und Händehygieneplan (BGW 06-13-110) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kranken- und Altenpflege zur Verfügung.

	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	TRGS 401
Gefährdung durch Hautkontakt Ermittlung - Beurteilung – Maßnahmen
Ausgabe: Oktober 2022
Zuletzt geändert:  19.09.2024
	Erläuterung von Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Hautkontakt gegenüber Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen. Umgang bei Gefährdung bei Feuchtarbeit oder Tätigkeiten mit hautgefährdenden oder hautresorptiven Gefahrstoffen.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.
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Empfehlungen der Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe am Robert Koch-Institut (KRINKO)
Die Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe (KRINKO) ist durch die Regelungen der §§ 23 Abs. 1 und 35 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz beauftragt, Empfehlungen zur Prävention nosokomialer und weiterer Infektionen sowie zu betrieblich-organisatorischen und baulich-funktionellen Maßnahmen der Hygiene in Krankenhäusern, anderen medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe zu erstellen. Sie stellen den Stand der medizinischen Wissenschaft oder der Pflegewissenschaft im Hinblick auf die Infektionsprävention im Rahmen der Durchführung medizinischer oder pflegerischer Maßnahmen dar. Viele KRINKO-Empfehlungen wenden sich inhaltlich überwiegend an medizinische Einrichtungen. Eine Übertragung auf die Bedingungen von Pflegeeinrichtungen bedarf dabei einer fachlichen Interpretation. Der Name der KRINKO lautete bis 2024 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Aktuelle Empfehlungen unter dem alten Namen sind aber weiterhin gültig.

	Bezeichnung
	Erläuterung
	Wichtige Passagen für die Pflegeeinrichtungen

	Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten
Aktuelle Fassung: 2012 / 2024*

	Verbindliche Vorgaben der KRINKO in Verbund mit dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) zur Einstufung und Aufbereitung von Medizinprodukten.
(* Anmerkung: 2024 wurde nur Anhang 8 aktualisiert, der keine Relevanz für Pflegeeinrichtungen hat.)
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig, insbesondere wenn in der betreffenden Einrichtung auch kritische Medizinprodukte aufbereitet werden.
· Wichtig auch bei Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten in der ambulanten Intensivpflege.

	Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten
Veröffentlicht: 2015 / 2023
(neuer modularer Aufbau der KRINKO-Empfehlungen)
	Diese Empfehlung erläutert wichtige Fachbegriffe, beschreibt die Bezugspunkte und die Details der Basishygiene und gibt, bezugnehmend auf die einzelnen Erreger und Erkrankungen, Erläuterungen zu Maßnahmen im Infektionsfall.  
Für Pflegeeinrichtungen sind diese Empfehlungen nur eingeschränkt relevant, da sie sich sehr auf die Situation im Krankenhaus beziehen.

Ergänzung durch die KRINKO-Empfehlung: Integration von SARS-CoV-2 in die Empfehlung „Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten“ (20.10.2023)
	· 1. Einleitung
· 2. Basishygiene
· 3.1 Transmissionswege
· Tabelle 1: Übersicht der Infektionserkrankungen und erforderliche Maßnahmen als Grundlage für Festlegungen im Hygieneplan.

· Maßnahmen bei Auftreten von COVID-19 in endemischer Lage
· Hinweise zu Testungen und Quarantänedauer

	Stellungnahme der KRINKO zu Anforderungen an Desinfektionsmittel für den Einsatz in infektionshygienisch sensiblen Bereichen
(08.06.2023)
	Hinweise zur Identifizierung von infektionshygienisch sensiblen Bereichen (z. B. Medizinische Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, ambulante (Intensiv-)Pflege) und Verwendung von in der Wirksamkeit bestätigten Desinfektionsmitteln in diesen Bereichen (z. B. erkennbar durch VAH-Listung oder Nachweis gleichwertiger Testverfahren).
	· Ausschließliche Verwendung von geprüften Desinfektionsmitteln, insbesondere Händedesinfektionsmittel in infektionssensiblen Bereichen.

	Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen
Veröffentlicht: 2004 / 2022
	Die Empfehlungen gelten in erster Linie für stationäre und risikoadaptiert für ambulante Gesundheitseinrichtungen sowie für die pflegerische und ärztliche Betreuung von Bewohnern in stationären Pflegeeinrichtungen, können aber auch in einer an die lokalen Gegebenheiten angepassten Form in speziellen Situationen im häuslichen Bereich angewendet werden.
	· Punkt 2 Risikobewertung von Flächen und Präventionspotential der Flächenreinigung, desinfizierenden Flächenreinigung und Flächendesinfektion
· Punkt 3 Definition von Flächenreinigung, desinfizierende Flächenreinigung und Flächendesinfektion
· Punkt 4 Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in unterschiedlichen Risikobereichen
· Punkt 5 Anforderungen an Flächenreinigungs- und -desinfektionsverfahren und Auswahlkriterien
· Punkt 6 Verfahren zur Flächenreinigung, desinfizierenden Flächenreinigung und Flächendesinfektion
· Punkt 7 Bauliche und apparative Voraussetzungen

	Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen
und Kommentar
Veröffentlicht: 2011 / 2021
	Regeln zur Prävention von Infektionen im Zusammenhang mit Punktionen und Injektionen.
Für Pflegeeinrichtungen durchaus relevant, wenngleich viele der in dieser Schrift abgehandelten Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen kaum oder gar nicht stattfinden.
Tipp: Zur Hygiene im Zusammenhang mit Insulin-Injektionen gibt es auch eine Experten-Stellungnahme der DGKH.
Das RKI hat im EpidBull 26/2021 (01.07.2021) einen Kommentar zur Empfehlung "Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen" veröffentlicht. Darin erfolgt eine Änderung beim bisher verwendeten Begriff "keimarmer" oder "unsteriler Handschuh". Nun wird der Begriff "medizinischer Einmalhandschuh" verwendet, da in Abhängigkeit von der Öffnungsdauer und Anzahl von Manipulationen an der Handschuhbox die mikrobiologische Qualität der darin befindlichen Handschuhe sehr unterschiedlich sein kann. Daraus ergibt sich, dass bei Punktionen, für welche die Tabelle 2 der Empfehlung den Einsatz solcher Handschuhe durch den Punktierenden als Maßnahme des Patientenschutzes vorsah (subkutane Injektion mit nachfolgender Dauerapplikation, intramuskuläre Injektion in der Risikogruppe 2), eine sorgfältig durchgeführte hygienische Händedesinfektion zu bevorzugen ist.
	· Punkt 11 Ergänzende Hinweise für Punktionen und Injektionen bei Diabetes mellitus
Kommentar

	Impfungen von Personal
in medizinischen Einrichtungen
in Deutschland: Empfehlung
zur Umsetzung der
gesetzlichen Regelung in § 23a
Infektionsschutzgesetz

Veröffentlicht: 2021
	Empfehlungen zur Umsetzung von Schutzimpfungen in medizinischen Einrichtungen. Risikobewertung für Patienten/Bewohner/verschiedene Berufsgruppen. Hinweise zur Umsetzung. Insbesondere Masern, Mumps, Röteln (MMR) und Varizellen (Windpocken). Auch für Ambulante (Intensiv)Pflegedienste.

Ergänzung zur COVID-19-Impfung (2023)
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig

	Anforderungen der Hygiene an abwasserführende Systeme in medizinischen Einrichtungen
Veröffentlicht: 2020
	Empfehlungen zur Abwasserhygiene in Krankenhäusern und anderen „medizinischen Einrichtungen“ wie etwa Pflegeheime.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Hygienemaßnahmen bei 
Clostridioides difficile-Infektionen
Veröffentlicht: 07/2019
	Empfehlungen zur Prävention von Infektionen durch Clostridioides difficile. 
Hinweis: In 2016 wurde die Art Clostridium difficile umbenannt in Clostridioides difficile.
	Abschnitt 2 Geltungsbereich/Zielgruppe
Abschnitt 8.2. Isolierung
Abschnitt 8.3. Barrieremaßnahmen
Abschnitt 8.4. Händehygiene
Abschnitt 8.5. Flächen- und Raumdesinfektion

	Transport von mit MRSA besiedelten Personen, Ergänzung der KRINKO-Empfehlung zu Prävention und Kontrolle von MRSA
Veröffentlicht: 02/2019
	Die Hintergründe der KRINKO-Empfehlung zu Prävention und Kontrolle von MRSA (2014) in Bezug auf qualifizierten und nicht-qualifizierten Krankentransport werden auf Grundlage der Unterscheidung von medizinisch-pflegerischen und sozialen Kontakten eingehender dargelegt.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Prävention postoperativer Wundinfektionen
Veröffentlicht: 2018
	Regeln zur Prävention postoperativer Infektionen bezugnehmend auf die prä-, intra- und postoperative Phase.
Nur bedingt für Pflegeeinrichtungen anwendbar, da hier lediglich die postoperative Phase relevant sein kann.
	· Punkt 3.4 Postoperative Betreuung
· Punkt 3.5 Einbeziehung des Patienten in die Infektionsprävention
· Punkt 4.3 Postoperativ (konkrete Maßnahmen)

	Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen
Veröffentlicht: 2017
	Die KRINKO hat mehrere Dateien zu diesem Thema veröffentlicht, die allerdings für die weitaus meisten Pflegeeinrichtungen ohne Relevanz sind. 
	Nur für Fachpersonal von Pflegeeinrichtungen mit einem medizinischen Schwerpunkt interessant.

	Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens
Veröffentlicht: 2016
	Empfehlungen zur Umsetzung der Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens
Sollte ausgedruckt verfügbar sein.
Tipp: Angebote der Organisation „AKTION Saubere Hände“.
Beachte auch: Kommentar der KRINKO zum indikationsgerechten Einsatz medizinischer Einmalhandschuhe im Gesundheitswesen (2024) zur Sensibilisierung für Situationen, in denen medizinische Einmalhandschuhe zu tragen sind bzw. in denen ihr Tragen aus infektionspräventiver Sicht nicht zwingend notwendig ist. Der KRINKO-Kommentar unterstreicht, dass medizinische Einmalhandschuhe nur bei klarer Indikation getragen werden sollten, da übermäßiger, nicht begründeter Gebrauch sowohl die Händehygiene beeinträchtigt als auch unnötige Umwelt- und Ressourcenbelastungen erzeugt. Ziel ist es, durch eine präzise Indikationsstellung Patientenschutz, Arbeitsschutz und Nachhaltigkeit gleichzeitig zu stärken. 
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.



In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle Katheter-assoziierter Harnwegsinfektionen
Veröffentlicht: 2015
	Regeln zum Umgang mit transurethralen Kathetern und Ableitungssystemen.

	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von Methicillinresistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen
Veröffentlicht: 2014
	Diese Empfehlung löst die alte KRINKO-Empfehlung zum Thema MRSA aus dem Jahr 1999 ab.
Enthält viele Hintergrundinformationen zum Thema MRSA und Regeln zum Umgang mit MRSA-positiven Personen vor allem im klinischen Bereich.
Zur speziellen Vorgehensweise in Pflegeeinrichtungen wird auf die KRINKO-Empfehlung "Infektionsprävention in Heimen" verwiesen. 
Alternative: Informationsschriften der MRE-Netzwerke in Niedersachsen. 
	· Teil I Punkt 1: Allgemeine Epidemiologie und Charakterisierung von Staphylococcus aureus als Krankheitserreger
· Teil I Punkt 3: Epidemiologie von HA-, CA- und LA-MRSA
· Teil I Punkt 4: Übertragung von MRSA
· Teil II Punkt 2: Instrumente zur Erkennung, Vermeidung und Bekämpfung von MRSA
· Teil III Punkt 1: Allgemeine Empfehlungen für alle Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege

	Desinfektion bei Noroviren - Erläuterungen zur Prüfung und
Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln
Veröffentlicht: 2014
	Stellungnahme des RKI zur Frage der erforderlichen Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln Noro-Virus-Infektionen.
Tipp: FAQ des RKI zum Thema Einstellung von Steckbeckenspülgeräten zur Aufbereitung von Medizinprodukten bei Noroviren (Wie werden thermische Steckbeckenspülgeräte überprüft?) (2014).

	Für Fachpersonal in allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Empfehlungen zur Prävention der nosokomialen beatmungsassoziierten Pneumonie
Veröffentlicht: 2013
	Vorrangig Regeln zur Prävention der postoperativen Pneumonie und der Beatmungspneumonie.
Nur bedingt für Pflegeeinrichtungen anwendbar, da hier eine Beatmungstherapie meist nicht stattfindet. Für die außerklinische Intensivpflege relevant.
Tipp: "Empfehlung für die Versorgung von tracheotomierten Patienten" vom BVMed (Stand 2017)
	· Punkt 1.1 Basismaßnahmen
· Punkt 1.3.4 Endotracheales Absaugen
· Punkt 3.3 Absaugsysteme


	Anforderungen der Krankenhaushygiene und des Arbeitsschutzes an die Hygienebekleidung und persönliche Schutzausrüstung
Veröffentlicht: 2007
	Allgemeine Erläuterungen zur Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung und den damit in Verbindung stehenden rechtlichen Grundlagen.
Siehe auch Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH): „Kleidung und Schutzausrüstung für Pflegeberufe aus hygienischer Sicht der DGKH“ (2016)
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Anforderungen an die Hygiene bei der Lebensmittelversorgung und ihre Qualität
Veröffentlicht: 2006
	Zusammenfassende Stellungnahme der KRINKO zur Lebensmittelhygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens
Tipp: Informationsschrift „Frisch auf den Tisch –
Lebensmittelhygiene in der Praxis“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.
Siehe auch Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR):
Sicher verpflegt: Schutz vor lebensmittelbedingten Erkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen (07.05.2024)
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Infektionsprävention in Heimen
Veröffentlicht: 2005
(Derzeit in Überarbeitung!)
	Empfehlungen für alle Bereiche der Hygiene in stationären Pflegeeinrichtungen.
Wichtigstes Regelwerk zur Hygiene in Pflegeeinrichtungen.
Sollte ausgedruckt verfügbar sein.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.


[bookmark: KRINKOHändehygiene]
Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA)
Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) hat eine Reihe von hygienebezogenen Informationsschriften erstellt, die sich explizit an außerklinische Einrichtungen wenden. Weitere Schriften wurden vom NLGA für die Organisation „MRE-Netzwerke in Niedersachsen“ verfasst.Die Maßnahmen zum Umgang und Prävention bei SARS-CoV-2 bzw. COVID-19 finden sich nach dem Übergang in das endemische Geschehen in den jeweiligen Musterhygieneplänen in den Hygienepaketen des NLGA wieder.

Informationen auf www.pflegehygiene.nlga.niedersachsen.de 

	Bezeichnung
	Erläuterung
	Wichtige Passagen für Pflegeeinrichtungen

	Merkblatt: Auswahl geeigneter Desinfektionsmittel für Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Pflege und Eingliederungshilfe
Veröffentlicht: 09/2025
	Dieses Merkblatt gibt einen praxisorientierten Überblick über die Auswahl und Bewertung von Desinfektionsmitteln in infektionshygienisch sensiblen Bereichen. Es erläutert grundlegende Begriffe wie Wirkungsbereiche und Wirkspektren, stellt zentrale Prüfverfahren und europäische Normen vor und erklärt die Unterschiede zwischen den wichtigsten Desinfektionsmittellisten (VAH, RKI, DVG, IHO). Darüber hinaus werden rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. Biozidprodukte-Verordnung, Arzneimittelzulassung) und häufige Praxisfragen behandelt, z. B. zur Anwendungssicherheit, Zulassung, Wirksamkeitsprüfung oder der Rolle von Herstellerangaben. Ziel ist es, Anwenderinnen und Anwender bei der sachgerechten Auswahl wirksamer Desinfektionsmittel zu unterstützen und Unsicherheiten im Umgang mit Listen, Normen und Produktkennzeichnungen abzubauen.
	In allen Punkten informativ.

	Fragen und Antworten zur Händehygiene in Pflegeeinrichtungen
Aktuelle Fassung: Mai 2022
	Ausführliche bebilderte Informationsbroschüre für pflegerische Mitarbeiter zu Fragen der Händehygiene. 
Sollte ausgedruckt verfügbar sein.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Überprüfung der Desinfektionsleistung hygienerelevanter Geräte in Altenpflegeeinrichtungen
Aktuelle Fassung: Mai 2021
	Ausführliche bebilderte Informationsschrift über Hygieneüberprüfungen, die sich an Hygienebeauftragte in Pflegeeinrichtungen wendet. 
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Stellungnahme des NLGA zu Desinfektionsmittel-Dosiergeräten in Einrichtungen des Gesundheitswesens
Veröffentlicht: März 2017
	Antwort auf die Frage, welche Anforderungen Desinfektions-mittel-Dosiergeräte in stationären Pflegeeinrichtungen erfüllen sollen.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Skabies in Alten- und Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen
Aktualisierte Fassung: 04.07.2025
	Ausführliche Informationsschrift, die in Frage und Antwort zum Thema Skabies (Krätze) in Pflegeeinrichtungen Stellung nimmt. Ein Anhang enthält Vorlagen für Infoblätter, Serienbriefe etc. 
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Clostridioides difficile in Alten- und Pflegeeinrichtungen
Aktuelle Fassung: Januar 2020
	Informationsschrift über Clostridioides difficile (Erreger der Darmerkrankung CDI) für Hygienebeauftragte in Pflegeeinrichtungen.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Qualifizierung von Hygienebeauftragten in Pflegeeinrichtungen
Aktuelle Fassung: Oktober 2022
	Ausbildungskonzept des NLGA und Aufgabenbeschreibung für Hygienebeauftragte in Pflegeeinrichtungen (betrifft die Arbeitsbereiche Alten- und Pflegeheime, Ambulante Pflegedienste und Außerklinische Intensivpflegedienste).
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Gut vorbereitet in den Sommer - Prävention hitzebedingter Gesundheitsbeeinträchtigungen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie ambulanten Diensten (incl. Muster-Hitzeaktionsplan)
Veröffentlicht: 05.03.2025
(Hier mit aufgeführt aufgrund der Relevanz für Pflegeeinrichtungen und der Schnittmengen zur Infektionsprävention.)
	Handreichung mit Informationen zur Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen. Der im Anhang befindliche Muster-Hitzeaktionsplan ist nicht schreibgeschützt, sondern kann direkt herauskopiert und weiterbearbeitet werden.

Bundesempfehlung zum Hitzeschutz:
Vor dem Hintergrund des Klimawandels und unter Verweis auf den „Hitzeschutzplan für Gesundheit – Impuls des BMG“ hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Qualitätsausschuss Pflege gemäß § 113b Abs. 4 Satz 3 SGB XI mit der Entwicklung und Veröffentlichung einer bundeseinheitlichen Empfehlung zum Einsatz von Hitzeschutzplänen in stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten beauftragt. Diese Empfehlung soll neben bereits vorliegenden Hitzeschutzplänen/Maßnahmen und der bestehenden Expertise der Pflegekräfte in den Pflegeeinrichtungen und -diensten zusätzliche Orientierung bieten. Am 24.05.2024 trat die Bundeseinheitliche Empfehlung des Qualitätsausschusses Pflege zum Einsatz von Hitzeschutzplänen in Pflegeeinrichtungen und -diensten vom 28.03.2024 in Kraft, die für vollstationäre Pflegeeinrichtungen incl. Kurzzeitpflegeeinrichtungen, ambulante Pflege- und Betreuungsdienste und teilstationäre Einrichtungen der Tagespflege gelten.
	





In allen Punkten gleichermaßen wichtig.






Informationen auf www.mre-netzwerke.niedersachsen.de 

	Bezeichnung
	Erläuterung
	Wichtige Passagen für Pflegeeinrichtungen

	MRSA: Empfehlungen für Alten- und Pflegeeinrichtungen
Aktuelle Fassung: März 2017 
	Informationsschrift der MRE-Netzwerke in Niedersachsen, die sich an Hygienebeauftragte in Pflegeeinrichtungen wenden.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Informationen zu MRSA für ambulante Pflegedienste
Aktuelle Fassung: März 2017
	Informationsschrift der MRE-Netzwerke in Niedersachsen, die sich an Hygienebeauftragte wenden.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Informationen zu MRSA für Patienten und Angehörige / Ausführliche Version
Aktuelle Fassung: März 2015
	Informationsschrift der MRE-Netzwerke in Niedersachsen, die sich an Patienten, Bewohner und Angehörige wendet.

	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Kurzinformationen zur MRSA in Deutsch, englisch, russisch, türkisch
Aktuelle Fassung: Juni 2010
	Informationsschrift der MRE-Netzwerke in Niedersachsen, die sich an Patienten, Bewohner und Angehörige wenden.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	MRSA-Sanierung im außerklinischen Bereich
Aktuelle Fassung: Okt. 2018 
	Informationsschrift der MRE-Netzwerke in Niedersachsen, die sich an Hygienebeauftragte in Pflegeeinrichtungen wenden.
Sollte ausgedruckt verfügbar sein.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Kurzinformationen zur MRSA-Sanierung in Deutsch, englisch, russisch, türkisch
Aktuelle Fassung: August 2013
	Informationsschrift der MRE-Netzwerke in Niedersachsen, die sich an Patienten, Bewohner und Angehörige wenden
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	MRGN in Alten- und Pflegeeinrichtungen
Aktuelle Fassung: Febr. 2017
	Informationsschriften der MRE-Netzwerke in Niedersachsen, die sich an Hygienebeauftragte in Pflegeeinrichtungen wendet
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	MRE-Überleitungsbogen
Neue Fassung: März 2017
	Formular zur Verlegung von MRE-positiven Personen (neue Version!)
Sollte ausgedruckt verfügbar sein.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Stellungnahme des niedersächsischen Datenschutzbeauftragten zum Gebrauch des Überleitungsbogens
Veröffentlicht: Nov. 2010
	Stellungnahme des niedersächsischen Datenschutzbeauftragten zum Datenschutz beim Gebrauch von Überleitungsbögen
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Stellungnahme zu Absonderungs-maßnahmen bei Altenheimbewohnern  
Aktuelle Fassung: März 2013
	Stellungnahme des NLGA zur räumlichen Isolierung bei MRSA und anderen infektiologischen Sachlagen in Pflegeeinrichtungen
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Stellungnahme des NLGA zur Verfahrensweise bei MRE-positiven Beschäftigten in außerklinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens Jan. 2017
	Hilfe zur Risikoanalyse und Beschäftigungseinschränkung bei MRE-positiven Beschäftigten 
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.


[bookmark: NLGAMRSA]
DGKH-Empfehlungen
Die DGKH (Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaus-Hygiene, beachte Namensänderung seit Februar/Mai 2024, Abkürzung aber wie bisher) veröffentlicht Empfehlungen bzw. Stellungnahmen, Leitlinien und Standardanweisungen zur Krankenhaushygiene, die teilweise auch für stationäre Pflegeeinrichtungen anwendbar sind.

	Bezeichnung
	Erläuterung
	Wichtige Passagen für die Pflegeeinrichtungen

	Bewertung des infektionshygienischen Risikoprofils zur Festlegung des Beratungsumfangs durch Hygienefachkräfte und interne Hygienebeauftragte in Einrichtungen der stationären Pflege und der Eingliederungshilfe
Aktuelle Fassung: 10/2025
	Die Leitlinie beschreibt ein praxisnahes Verfahren zur Einschätzung des infektionshygienischen Risikoprofils von Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe. Insbesondere zur Ermittlung des Beratungsumfang für externe Hygienefachkräfte wird eine risikobasierte Berechnungsgrundlage vorgegeben, die sich an der Anzahl vollstationärer Betten und dem durchschnittlichem Pflegegrad einer Erinrichtung orientiert. Auf den Freistellungsumfang für Hygienebeauftragte wird weniger vertieft eingegangen.
	Bei Anwendung in der Praxis in allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Hygienebeauftragte(r) in stationärer und ambulanter Pflege - Aufgaben und Anforderungen an die Fortbildung Stand 2024
Aktuelle Fassung: 12/2024 
	Leitlinie der DGKH mit Vorgaben zur Ausbildung und zu den Aufgaben von Hygienebeauftragten in Pflegeeinrichtungen.
Hinweis: Ausführungen der DGKH stellen keine allgemeingültige Vorgabe zur Ausbildung von Hygienebeauftragten dar.
	Für Hygienebeauftragte, die nach den Vorgaben der DGKH ausgebildet werden sollen, in allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Hygieneanforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln in Krankenhäusern, Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen und neuen Wohnformen
Veröffentlicht: 2018
	Tabellarische Zusammenfassung der hygienerelevanten Vorgaben zur Lebensmittelhygiene. Wichtig für Hygienebeauftragte und Verantwortliche für Wohnbereichsküchen.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Empfehlung zum hygienegerechten Umgang mit Therapiehunden in Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen
Veröffentlicht: 2017
	Diese Empfehlung ist nicht für Pflegeeinrichtungen verfasst worden; enthält aber dennoch verwertbare Informationen, die auch auf Pflegeeinrichtungen übertragen werden können.
Tipp: Weitere Informationen zum Thema Tiere auch für den Bereich der Pflegeeinrichtungen enthält die Informationsschrift des LAGuS Mecklenburg-Vorpommern: Hygienische Anforderungen bei Tierbesuchen und tiergestützter Therapie in Gesundheitseinrichtungen von M-V (2017)
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Risikoeinschätzung/-bewertung bei Multiresistenten Erregern in der ambulanten und stationären Kranken- und Altenpflege/Rehabilitation
Veröffentlicht 2017
	Empfehlungen zur Risikoeinschätzung und Maßnahmen bei Patienten/Bewohnern mit MRE.

Alternative: Infos der MRE-Netzwerke Niedersachsen
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Mindestanforderungen zur Unterrichtsempfehlung zur Infektionsprävention und Krankenhaushygiene für Gesundheits- und Krankenpflege- und Kinder- und Altenpflegeschulen
Veröffentlicht: 2017
	Rahmenlehrplan (Curriculum) für das Fach Hygiene an Pflegeschulen.
Hinweis: Es handelt sich um eine Empfehlung der DGKH. Ggf. müssen weitere Vorgaben, wie z. B. bestehende Rahmenlehrpläne der Länder berücksichtigt werden.
	Für Unterrichtende an Pflegeschulen in allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Maßnahmenplan für multiresistente gramnegative Erreger (MRGN) in Gesundheits- /Pflege- und Betreuungseinrichtungen
Veröffentlicht: 2016
	Maßnahmenplan der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaus-hygiene (DGKH), der auch auf die Vorgehensweise in Pflegeeinrichtungen eingeht.
Alternative: Infos der MRE-Netzwerke Niedersachsen.
Hinweis: Der Maßnahmenplan sieht bei 4MRGN räumliche Isolierungsmaßnahmen vor. Es wird nicht darauf hingewiesen, dass eine solche Entscheidung vom Amtsarzt getroffen werden muss (siehe NLGA-Stellungnahme)
	Wichtig ist 
· der Einleitungsteil 
· das Kapitel 2 „Allgemeine Hinweise“ und
· das Kapitel 3. A mit dem Maßnahmenkatalog für stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtungen

	Kleidung und Schutzausrüstung für Pflegeberufe aus hygienischer Sicht
Aktuelle Fassung: 2016
	DGKH-Empfehlung mit Indikationen und Vorgaben zum Tragen von Arbeits- und Schutzkleidung in Einrichtungen des Gesundheitswesens.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig

	Schutzkittel bei medizinischen und pflegerischen Tätigkeiten sowie bei Barrieremaßnahmen und Isolierungen
Veröffentlicht: 2015
	Empfehlung zur Beschaffenheit von Schutzkitteln
	Wichtig, wenn es um die Beschaffung von Schutzkitteln geht.

	Hygienische Qualitätskriterien für den Reinigungsdienst
Veröffentlicht: 2013
	Ausführliche DGKH-Leitlinie zur Regelung der Hygienequalität des Reinigungsdienstes. Wichtiges Papier bei der Vergabe der Hausreinigung an externe Dienstleister.
	Für Hygienebeauftragte, Qualitätsbeauftragte, Hauswirtschaftsleitungen

	Empfehlung zur hygienischen Durchführung der Blutzuckermessung
Veröffentlicht: Juni 2019

Ältere Stellungnahme:
Konsensuspapier Blutzuckermessung
Veröffentlicht: 2013
	Experten-Stellungnahme zur Blutzuckermessung bzgl. Geräte, Personalschutz und Hautantiseptik
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Leitlinie zur Validierung der manuellen Reinigung und manuellen chemischen Desinfektion von Medizinprodukten
Veröffentlicht: 2013
	Leitlinie zur manuellen Instrumentenaufbereitung
	Nur für Einrichtungen wichtig, die steril zu verwendenden Instrumenten manuell aufbereiten.

	[bookmark: Hygienebeauftragte]
	
	

	Maßnahmenplan bei Patienten mit einer Clostridium difficile-Infektion in Pflegeeinrichtungen Ambulante Pflege und Reha-Einrichtungen
Veröffentlicht: 2012
	Gibt eine Übersicht über Maßnahmen bei Clostridioides difficile (früher Clostridium difficile)
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Empfehlung zu Anforderungen an Seifen- und Händedesinfektionsmittel-spender in Einrichtungen des Gesund-heitswesens
Veröffentlicht: 2011
	Nennt Punkte, auf die bei der Beschaffung und beim Unterhalt von Spendern geachtet werden soll.
	Für Hygienebeauftragte und Qualitätsbeauftragte.

	Konsensuspapier zur Mehrfachverwendung von Injektionsnadeln bei Insulinpens und Insulin-Einmalspritzen Hautantiseptik (Hautdesinfektion) vor der subcutanen Insulininjektion
Aktuelle Fassung: 2010
	[bookmark: DGKH]Experten-Stellungnahme der DGKH zu oft gestellten Fragen im Zusammenhang mit Insulin-Injektionen.

	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Schmuck, Piercing und künstliche Fingernägel in Arztpraxen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens
Veröffentlicht: 2010
	Experten-Stellungnahme der DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene) zu oft gestellten Fragen im Zusammenhang mit der Händehygiene.

	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Standardarbeitsanweisung Augenpflege
Veröffentlicht: 2003
	Ausführliche Beschreibung der hygienisch korrekten Augenpflege, die auch auf Kontaktlinsen- und Augenprothesenträger Bezug nimmt.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.


[bookmark: SaubereHände]
Aktion Saubere Hände
Die AKTION Saubere Hände ist eine nationale Kampagne zur Verbesserung der Compliance der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen. Eine Teilnahme ist auch für Alten- und Pflegeheime (Modul Alten- und Pflegeheime) und ambulante Pflegedienste (Modul Ambulante Medizin). Der wissenschaftliche Beirat von AKTION Saubere Hände veröffentlicht u.a. hilfreiche Positionspapiere zu Fragen der Händedesinfektion.

	Bezeichnung
	Erläuterung
	Wichtige Passagen für Pflegeeinrichtungen

	Positionspapier zur Einwirkzeit von Händedesinfektionsmitteln
Aktuelle Fassung: 01.07.2020
	Stellungnahme zur verkürzten Einwirkzeit im Hinblick auf die Compliance zur Händedesinfektion und der Wirksamkeit.

Beachte auch Mitteilung des VAH: Stellungnahme der Desinfektionsmittel-Kommission zur Verkürzung der Einwirkzeit der hygienischen Händedesinfektion auf 15 Sekunden (24.09.2024). Zur Zeit gibt es keine Prüfnormen, nach denen Händedesinfektionsmittel mit einer verkürzten Einwirkzeit von 15 s geprüft und zertifiziert werden können. 
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Positionspapier zur Desinfizierbarkeit von medizinischen Untersuchungshandschuhen
Aktuelle Fassung: 07.2015
	Experten-Stellungnahme zur oft gestellten Frage, ob Untersuchungs- oder Schutzhandschuhe zur Ersparung eines Wechsels mit einem Händedesinfektionsmittel desinfiziert werden können.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Positionspapier zu Einreibemethoden
Aktuelle Fassung: 2011
	Experten-Stellungnahme zur Frage, nach welcher Methodik die Händedesinfektion erfolgen und geschult werden soll.

	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Positionspapier zur Verträglichkeit von Händedesinfektionsmitteln
Aktuelle Fassung: 2010
	Experten-Stellungnahme zur Frage, wie Hautschäden im Zusammenhang mit der Händedesinfektion vorgebeugt werden kann und inwiefern farbstoff- und parfümfreie Händedesinfektionsmittel vorteilhaft sind.

	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Positionspapier zur Benutzung von Kitteltaschenflaschen
Aktuelle Fassung: 2009
	Experten-Stellungnahme zur Frage, ob wann und wie Kitteltaschenflaschen zur Händedesinfektion zu verwenden sind.
Beachte auch FAQ des VAH: Umfüllen von Händedesinfektionsmitteln, die als Biozide eingestuft sind (05/2024).
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.


[bookmark: _Weitere_externe_Regelwerke]
Weitere externe Regelwerke und Informationsschriften
	Bezeichnung
	Erläuterung
	Wichtige Passagen für die Pflegeeinrichtungen

	S1 Leitlinie "Häusliche Versorgung, soziale Teilhabe und Lebensqualität bei Menschen mit Pflegebedürftigkeit im Kontext ambulanter Pflege unter den Bedingungen der COVID-19 Pandemie"
Letzte Fassung 23.01.2023
	Umfangreiche Handlungsempfehlungen für ambulante Pflegeeinrichtungen unter besonderer Berücksichtigung der Bedingungen in der COVID-19-Pandemie, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (DGP). (Gültig bis 2027)
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.
Insbesondere Kapitel 3: Empfehlungen zum Infektionsschutz unter Erhalt von sozialer Teilhabe und Lebensqualität.

	Umsetzung der Einweisungsverpflichtung für Medizinprodukte
Letzte Fassung vom August 2021
	Handlungsempfehlung des Aktionsbündnis Patientensicherheit zur Einweisung in die sichere Anwendung von Medizinprodukten. Verantwortungsbereiche des Betreibers und des Anwenders werden unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen, der Risikoeinschätzungen und der Umsetzung von Sicherstellungspflichten detailliert beschrieben.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Stich- oder Schnittverletzungen -
Leitfaden zum Vorgehen bei potenziellen infektiösen Verletzungen oder Kontaminationen
Fassung: März 2021
	Leitfaden der BGW zum Überblick über Verletzungsarten mit Infektionsgefahr und zugehöriger Maßnahmen.
Ergänzend dazu wird in der BGW-Broschüre Risiko Nadelstich über Infektionsgefahren von Stich- und Schnittverletzungen im Einrichtungsalltag und der diesbezüglichen Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen informiert. 
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung (PSA) bei Infektionsgefährdung in ambulanter und stationärer Pflege
Fassung vom Juli 2023
	Handlungshilfe für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen für die Auswahl und Anwendung von persönlicher Schutzausrüstung, herausgegeben vom Runder Tisch Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Region Hannover. 
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Mutterschutz bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung in Krankenhäusern, Arztpraxen und in der Pflege
Fassung: 26.09.2025 (2. Auflage)
	Handlungshilfe vom Runden Tisch Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Region Hannover auch für stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste, die einen Überblick gibt über Infektionsgefährdungen für schwangere und stillende Frauen und mögliche Folgen für das Kind bzw. den Fetus oder Embryo.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Besuche sicher ermöglichen - Besuchskonzepte in stationären Einrichtungen der Langzeitpflege während der Corona-Pandemie
Fassung vom Dez. 2020
	Handreichung vom BMG und dem Pflegebevollmächtigten Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Verbänden der Einrichtungsträger und der Menschen mit Pflegebedarf und ihrer Angehörigen zur sicheren Ermöglichung von Besuchen.
Enthält Hinweise, die für ein Hygiene-/Besuchskonzept im Rahmen von Ausbruchssituationen auch über die COVID-19-Pandemie hinaus nützlich sein können.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Handbuch Betriebliche Pandemieplanung
Zur Zeit ist die Fassung aus 2010 verfügbar. 
	Vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) herausgegebenes Handbuch als Hilfe zur Vorbereitung und Bewältigung einer Influenzapandemie und der Einleitung und Wiederaufnahme eines normalen Arbeitsalltags nach einer Pandemie. Hier werden z. B. auch Empfehlungen und Hinweise zur Bevorratung und Haltbarkeit von Persönlicher Schutzausrüstung gegeben.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.
Anhang 1: Abschnitt V2: Beschaffung von Medizin- und Hygiene-Materialien

	Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes für die Qualitätsprüfung in Pflegeeinrichtungen nach § 114 SGB XI – Vollstationäre Pflege (QPR)
Aktuelle Fassung: Mai 2019
	Kommentierter Prüfkatalog des MDK zur Qualitätsprüfung stationärer Pflegeeinrichtungen.
Hinweis: Andere Gliederung und Inhalte als der vorherige Katalog. Der Punkt Hygiene erscheint ab Kap. 7 und in den Anlagen bei sämtlichen Qualitätsbereichen der Patienten(/Bewohner) bezogenen Versorgung.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig. 


	Qualitätsprüfungs-Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes nach § 114 SGB XI - Ambulante Pflege
Aktuelle Fassung: Dez. 2019
	Neuer kommentierter Prüfkatalog des MD zur Qualitätsprüfung ambulanter Pflegedienste betreff ambulanter Pflege.
Hinweis: z. T. andere Gliederung und Inhalte als der vorherige Katalog. Der Punkt Hygiene erscheint ab Kap. 6 und in den Anlagen.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig. 


	Qualitätsprüfungs-Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes nach § 275b SGB V – Häusliche Krankenpflege
Aktuelle Fassung: Juli 2024
	Neuer kommentierter Prüfkatalog des MD zur Qualitätsprüfung ambulanter Pflegedienste betreff häuslicher Krankenpflege.
Hinweis: z. T. andere Gliederung und Inhalte als der vorherige Katalog. Der Punkt Hygiene erscheint ab Abschn. 4 (6) und 6 (3+5).
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig. 


	Pflegequalitätsbericht des MD Bund „Qualität in der ambulanten und stationären Pflege“
Fassung vom Februar 2025
	Dieser Bericht enthält die Auswertungen des Medizinischen Dienstes, des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MD Bund) zu den Qualitätsprüfungen der ambulanten und stationären Pflege.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig. 


	Rahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 SGB V zur Versorgung mit Häuslicher Krankenpflege vom 10.12.2013
Fassung vom 18.12.2023
	Diese Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes und der Bundesverbände der Leistungserbringer in der häuslichen Krankenpflege enthält konkrete Anforderungen, die an Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes gestellt werden.
	§ 4 Außerklinische ambulante Intensivpflege
· Spezifische Voraussetzungen zur Versorgung von beatmungspflichtigen Versicherten (nach wie vor enthalten, beachte aber auch die Rahmenempfehlungen nach § 132l Abs. 1 SGB V (eine Zeile weiter!)

	Rahmenempfehlungen nach § 132l Abs. 1 SGB V zur Versorgung mit außerklinischer Intensivpflege (AKI)
Fassung vom 03.04.2023
	Diese Empfehlungen enthalten konkrete Anforderungen z. B. an den Betrieb von Beatmungswohngemeinschaften, wobei strukturelle Anforderungen in Bezug auf Hygiene detailliert beschrieben sind (z. B. Ausstattung mit Händedesinfektionsmittelspendern, MRE-Kolonisation, Wäscheaufbereitung, hygienische Überprüfung von Waschmaschinen, Geschirr- und Fäkalienspüler etc.)
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig
· Hygiene siehe insbesondere § 7 Abs. 9 und 10

	DVG-Liste
Laufende Aktualisierung
	Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) mit Mitteln, Konzentrationen und Einwirkzeiten zur Desinfektion im Lebensmittelbereich.
Der Ausdruck dieser kostenlosen Liste wird für das Hygienefachpersonal empfohlen.
	Bei der Festlegung von routinemäßig anzuwendenden Desinfektionsverfahren in Lebensmittelbereichen in allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Liste der vom Robert Koch-institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (RKI-Liste)
Aktuelle Fassung: 2017
	Liste des Robert Koch-Institutes (RKI) mit Mitteln, Konzentrationen und Einwirkzeiten zur Anwendung bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen.
Der Ausdruck dieser kostenlosen Liste wird für das Hygienefachpersonal empfohlen.

	Bei der Festlegung von im Interventionsfall anzuwendenden bzw. viruziden Desinfektionsverfahren kann das Kap. 2 (Chemische Mittel und Verfahren) wichtig sein.

	Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
(LAGA-Mitteilung M18)
Aktuelle Fassung: Juni 2021

	Informationsschrift der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zur Sortierung und Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (wozu auch Pflegeeinrichtungen gehören). 
Die Kenntnisnahme dieser Vollzugshilfe wird für Hygienebeauftragte, Entscheidungsträger und den mit der Abfallentsorgung befassten Personen empfohlen.
Unter anderem ist neu, dass in Bezug auf neue Erkrankungen, wie z. B. COVID-19, darauf hingewiesen wird, die jeweils aktuell herausgegebenen und an die aktuellen Erkenntnisse angepassten Empfehlungen und Informationen des RKI und des Umweltbundesamtes zur Beurteilung des Infektionsrisikos von Abfällen zu beachten sind.
	· Kap. 2: Zuordnung und Einteilung der Abfälle
· Kap. 3: Anforderungen an die ordnungsgemäße Entsorgung
· Anlage 1 (AS-Übersicht)

	Nichtinvasive und invasive Beatmung
als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz
Aktuelle Fassung: 2024
	S2K-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. mit punktuellem Bezug zu Hygienemaßnahmen, wobei bei den betreffenden Stellen auf die entsprechenden KRINKO-Empfehlungen verwiesen wird.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Infektionen? Nein, danke! Wir tun was dagegen!
Aktuelle Fassung: Mai 2023
	Informative Broschüre der Stiftung Deutsche Leukämie- und Lymphomhilfe als Handreichung für immungeschwächte Patienten im häuslichen Bereich
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Hygienische Aufbereitung von Hilfsmitteln der Respiratorischen Heimtherapie
Aktuelle Fassung aus März 2021
	Empfehlung zur Aufbereitung von Utensilien zur Heimbeatmung des Fachbereiches Respiratorische Heimtherapie des SPECTARIS-Fachverbandes Medizintechnik

	Wichtig für Pflegeeinrichtungen und Dienste (insbesondere AKI), die beatmete Bewohnende bzw. Patienten betreuen

	Hinweise für Pflegekräfte 
zur Vermeidung von Vergiftungsunfällen
Aktuelle Fassung: 2009
	Informationsschrift des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) mit Regeln zur Vermeidung von Vergiftungsunfällen.
Nimmt u.a. auf die Handhabung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln Bezug und wird bei behördlichen Begehungen häufig zitiert.
Sollte ausgedruckt verfügbar sein.
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Konsensuspapier zur Auswahl von Wirkstoffen für die Wundantiseptik
Veröffentlicht: 2004
	Gemeinschaftliche Empfehlung namhafter Krankenhaushygieniker und Wundexperten zum Thema Wundantiseptik.

	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	Heimtierhaltung – Chancen und Risiken für die Gesundheit (2003)
	Informationen des Robert Koch-Institutes zur Heimtierhaltung
Tipp: Weiterführende Informationen enthält auch die Informationsschrift Leben mit Tieren in Pflegeeinrichtungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO, 2018).
	In allen Punkten gleichermaßen wichtig.

	IHO-Liste

	Desinfektionsmittelliste des Industrieverbandes Hygiene und Oberflächenschutz (IHO).
Die Angaben in dieser Liste stammen ausschließlich von den jeweiligen Herstellern und werden nicht durch eine unabhängige Stelle überprüft.
	Die Liste gibt einen Überblick über die am Markt verfügbaren Desinfektionsmittel. Informationen über die geprüfte Wirksamkeit sollten überprüft werden, bzw. Informationen im Zweifel beim jeweiligen Hersteller eingeholt werden.

	VAH-Liste
	Liste des Verbundes für angewandte Hygiene e.V. (VAH) mit Mitteln, Konzentrationen und Einwirkzeiten zur routinemäßigen Desinfektion in medizinisch-pflegerischen Einrichtungen.
Hinweis: Die früher kostenpflichtige Liste ist nun online frei verfügbar (Anmeldung erforderlich)
Tipp: Die VAH gibt in einem FAQ-Bereich (Wissenschaft & Praxis) und in Fachartikeln (VAH-Mitteilungen) Auskünfte zu zahlreichen Fragen aus dem Bereich der Desinfektion.
	Bei der Festlegung von routinemäßig anzuwendenden Desinfektionsverfahren in medizinisch-pflegerischen Bereichen in allen Punkten gleichermaßen wichtig.



Interne Regelwerke
Interne Regelwerke sind individuell für die jeweilige Einrichtung zu erarbeitenden und abzustimmenden Regelungen in Form von Standards, Plänen, Arbeits- und Betriebsanweisungen. Die Erstellung und Pflege interner Regelwerke obliegt qualifizierten Personen, d.h. Hygienefachkräften, ausgebildeten Hygienebeauftragten oder entsprechenden Dienstleistern). Folgende interne Regelwerke sollten abgestimmt auf die individuellen Sachverhalte der jeweiligen Einrichtung vor Ort ausgedruckt vorhanden und allen Mitarbeitern zugänglich sein (Muster und Hilfen werden in den Unterpunkten genannt):
· Hygieneplan incl. der Standardarbeitsanweisungen zur Aufbereitung von Medizinprodukten
· Hygieneplan des NLGA-Hygienepaketes (stationäre Pflegeeinrichtungen)
· Hygieneplan des NLGA-Hygienepaketes (Tagespflegeeinrichtungen)
· Hygieneplan des NLGA-Hygienepaketes (Ambulante Pflegedienste)
· Hygieneplan des NLGA-Hygienepaketes (Intensivpflegedienste in ambulanten Wohngemeinschaften)
· Hygieneplan des NLGA-Hygienepaketes (Einrichtungen der Eingliederungshilfe)

Hinweis: Die Empfehlungen zum Umgang mit COVID-19 bzw. SARS-CoV-2 sind in die Hygienepläne des NLGA-Hygienepakets integriert.

· Rahmenhygienepläne des Länderarbeitskreises zur Erstellung von Hygieneplänen nach § 35 IfSG (für Alten- und Pflegeheime und ambulante Pflegedienste)
· Reinigungs- und Desinfektionsplan
· Reinigungs- und Desinfektionspläne des NLGA-Hygienepaketes ((teil-)stationäre Einrichtungen)
· Reinigungs- und Desinfektionsplan des NLGA-Hygienepaketes (Ambulante Pflegedienste)
· Reinigungs- und Desinfektionsplan des NLGA-Hygienepaketes (stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe)
· Musterplan im Rahmenhygieneplan für Alten- und Altenpflegeheime des Länderarbeitskreises zur Erstellung von Hygieneplänen nach § 35 (früher 36) IfSG (siehe Anlage 1!)
· Musterplan im Rahmenhygieneplan für Ambulante Pflegedienste des Länderarbeitskreises zur Erstellung von Hygieneplänen nach § 35 (früher 36) IfSG (siehe Anlage 3!)
· Hautschutz- und Händehygieneplan 
· Musterpläne der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
·  Umsetzung der Biostoffverordnung
· Materialien zur Umsetzung der Biostoffverordnung im Rahmen der stationären Pflege in Form von Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Unterweisungen sind Teil des NLGA-Hygienepaketes für Alten- und Pflegeeinrichtungen und des NLGA-Hygienepaketes für die ambulante Pflege
· Bestandsverzeichnis Medizinprodukte
· Muster-Bestandsverzeichnis für hygienerelevante Geräte
· Muster-Gerätebogen für hygienerelevante Geräte

· Muster-Satzung für Hygienearbeitskreis bzw. Muster-Geschäftsordnung für Hygienekommission siehe im NLGA-Hygienepaket für Alten- und Pflegeheime
· Muster-Stellenbeschreibung für Hygienebeauftragte siehe im NLGA-Hygienepaket für Alten- und Pflegeheime

Internetadressen
http://bundesrecht.juris.de/
Internetseite des Justizministeriums zum Einsehen und Herunterladen von Gesetzestexten.
http://www.bgw-online.de
Internetportal der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) mit aktuellen Meldungen, Dokumenten und Arbeitshilfen rund um den Arbeitsschutz im Gesundheitswesen. Die BGW hat ihren Webauftritt bereits in 2021 neugestaltet. Aus diesem Grund haben sich möglicherweise bisherige Links zu BGW-Seiten geändert und sind in alten Dokumenten nicht mehr funktionsfähig!
http://www.rki.de/
Internetportal des Robert Koch-Institutes mit zahlreichen Dokumenten zum Herunterladen (u.a. Empfehlungen der KRINKO, der STIKO sowie Informationen und Merkblätter für Ärzte zu einzelnen Infektionskrankheiten. Direktlink zu den aktuellen Informationen des RKI für die Fachöffentlichkeit zu COVID-19 bzw. SARS-CoV-2 (z. B. Empfehlungen zum Umgang mit COVID-19 in der Pflege/Betreuung (außerhalb des Krankenhauses) (28.11.2023)).
http://www.nlga.niedersachsen.de
Internetportal des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes mit aktuellen Meldungen und zahlreichen Dokumenten zum Herunterladen; u.a. Empfehlungen zur Vorgehensweise bei Infektionskrankheiten.)
http://www.pflegehygiene.nlga.niedersachsen.de/
Internetseite des NLGA speziell für Pflegende und Hygienebeauftragte im außerklinischen Bereich mit zahlreichen Dokumenten, Arbeitshilfen und Schulungsdateien zum Herunterladen.
http://www.mre-netzwerke.niedersachsen.de/
Vom NLGA betreute Internetseite zum Thema MRE mit zahlreichen Dokumenten, Arbeitshilfen und Schulungsdateien zum Herunterladen.
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus
Internetseite vom Land Niedersachsen mit Informationen zur Verbreitung von Atemwegserkrankungen in Niedersachsen (ARE-Wochenberichte), über Beratungsangebote zu Long-Covid, FAQs und ehemalige Corona-Vorschriften des Landes Niedersachsen. 
https://www.awmf.org
Internetportal der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften) mit einer großen Datenbank mit Leitlinien verschiedener Fachbereiche.
www.dgkh.de
Internetportal der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaus-Hygiene mit Leitlinien und Empfehlungen zur Krankenhaushygiene, die teilweise auch auf die Belange der Pflegeeinrichtungen Bezug nehmen. 
http://www.runder-tisch-hannover.de/
Internetportal des Arbeitskreises „Runder Tisch Hannover“, der sich Themen des Arbeitsschutzes befasst und zahlreiche Informationsschriften und Handlungshilfen zum Thema Arbeitsschutz in Pflegeeinrichtungen bereitstellt. Besonders zu empfehlen: 
· Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung (PSA) bei Infektionsgefährdung in ambulanter und stationärer Pflege – Eine Handlungshilfe für die Praxis (Fassung aus Juli 2023)
· Unterweisen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung im Gesundheitswesen und der Pflege (Fassung vom Oktober 2022)
· Mutterschutz bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung in Krankenhäusern, Arztpraxen und in der Pflege, 2. Auflage (Fassung vom September 2025)



https://bundespflegekammer.de/startseite.html
Internetportal der Bundespflegekammer. 
https://pflegenetzwerk-deutschland.de
Internetportal von Pflegenetzwerk Deutschland, einer Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), als bundesweite Plattform für die Vernetzung und den Austausch von Menschen, die in der Pflege und für die Pflege arbeiten.
https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/C/COVID-19/covid-19-node.html
Internetseite des RKI, auf der auch nach der Pandemie sämtliche Informationen zu COVID-19 und SARS-CoV-2 für Fachkreise verfügbar sind. Für Pflegeeinrichtungen sind insbesondere die Empfehlungen unter den Rubriken Prävention und Infektionsschutz von Bedeutung. Zentrales Dokument für Pflegeeinrichtungen: Empfehlungen zum Umgang mit COVID-19 in der Pflege/Betreuung (außerhalb des Krankenhauses).
https://www.bfr.bund.de/suche/#tx_solr%5Bq%5D=sars-cov-2
Internetseite des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) mit Stellungnahmen zu SARS-Cov-2, z. B. zur Übertragung von SARS-CoV-2 über Lebensmittel und Gegenstände.
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/richtiges-lueften-reduziert-risiko-der-sars-cov-2
Internetseite des Umweltbundesamtes (UBA) mit Empfehlungen der Innenraumlufthygiene-Kommission zum Thema Lüften im Zusammenhang mit SARS-CoV-2.
https://vah-online.de/de/
Internetseite des Verbundes für angewandte Hygiene e.V. mit Fachinformationen zu Desinfektionsmitteln und -Verfahren. Kostenlose Liste mit auf Wirksamkeit geprüften Desinfektionsmitteln.
https://www.dgsv-ev.de/
Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V. mit Fachinformationen rund um die Medizinprodukteaufbereitung.
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